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Bekanntmachung über die Konzessionsvergabe Gas der Gemeinde Hünxe im 

OT Bruckhausen gemäß § 46 Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

1. Verfahren 

Unter dem 06.05.2020 machte die Gemeinde Hünxe das Auslaufen des Gas-Konzessionsvertrages für 

den Ortsteil Bruckhausen der Gemeinde Hünxe im Bundesanzeiger bekannt. Die Gemeinde Hünxe hat 

zur Vergabe des Wegenutzungsvertrages für die leitungsgebundene Versorgung des 

Gemeindegebietes OT Bruckhausen mit Gas (Gaskonzessionsvergabe) ein Verfahren gemäß § 46 EnWG 

durchgeführt. Der Rat der Gemeinde Hünxe hat am 17.06.2020 die für die Auswahl des künftigen 

Konzessionärs maßgeblichen Auswahlkriterien und deren Gewichtung in Ansehung der gesetzlichen 

und rechtlichen Vorgaben beschlossen. Die Kriterien und ihre Gewichtung wurden den Bietern um die 

Gaskonzession mit Schreiben vom 17.08.2020 mitgeteilt.  

Die verbindlichen Angebote der Bieter wurden auf der Grundlage der mitgeteilten Auswahlkriterien 

und ihrer Gewichtung bewertet. Der Rat der Gemeinde Hünxe hat am 23.06.2021 entschieden, den 

Wegenutzungsvertrag "Gas" an die Gemeindewerke Hünxe GmbH zu vergeben.  

Am 24.06.2021 wurde der unterlegene Bieter über die beabsichtigte Zuschlagserteilung an die 

Gemeindewerke Hünxe GmbH informiert.  

Der Zuschlag wurde am 08.09.2021 erteilt. 

2. Maßgebliche Gründe für die Auswahlentscheidung 

Die maßgeblichen Gründe für die Auswahlentscheidung der Kommune beruhen auf dem konkreten 

Angebot des Bieters und der bestmöglichen Verfolgung der Ziele des § 1 EnWG in der Ausgestaltung, 

die sie durch die vorerwähnte Wertungsmatrix gefunden haben. 

Die Gemeindewerke Hünxe GmbH hat im Verfahren ein verbindliches Angebot vorgelegt, welches 

hinsichtlich des Oberkriteriums der „Sicherheit des Netzbetriebs“ und 

„Ver rau herfreu dli hkeit“ u d „Bela ge der örtli he  Ge ei s haft“ den besten Punktwert im 

Verhältnis zu den unterlegenen Bietern erzielt hat sowie hinsichtlich der Oberkriterien 

„Effizienz“ so ie „U elt erträgli hkeit“ je eils ge ei sa  it ei e  weiteren Bieter die 

Höchstpunktzahl erhielt. Ledigli h ei  O erkriteriu  der „Preisgü stigkeit“ la dete das A ge ot it 

geringfügigem Abstand auf Platz 2.  

Das obsiegende Angebot gewährleistet unter anderem ein fundiertes Störungsmanagement sowie 

eine 24/7 besetzte Hotline und bietet eine Anlaufstelle vor Ort an. Es gewährleistet mithin ein hohes 



Maß an Verbraucherfreundlichkeit. Daneben stand insbesondere auch die Umweltverträglichkeit im 

Vordergrund. Die Gemeindewerke Hünxe GmbH verfügt ferner über ein zertifiziertes 

U elt a age e tsyste . I  Rah e  des O erkriteriu s „Bela ge der örtli he  

Ge ei s haft“ fi de  si h i s eso dere detaillierte Regelu ge  zu  Ge ährleistu gs a age e t 

sowie bezüglich der Qualitätssicherung von Baumaßnahmen durch ein detailliert dargestelltes, 

effektives Bauzeitenmanagement sowie die Qualitätskontrolle und deren Gewährleistung durch die 

Gemeindewerke Hünxe GmbH. 

Durch die Vergabe der Konzession an die Gemeindewerke Hünxe GmbH ist eine sichere, preisgünstige, 

effiziente, verbraucherfreundliche und umweltverträgliche leitungsbezogene Versorgung der 

Allgemeinheit im Sinne des § 1 EnWG, die darüber hinaus die Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft gemäß § 46 Abs. 4 EnWG berücksichtigt, nach dem verbindlichen Inhalt des 

Konzessionsvertrags gewährleistet.  

 

Hünxe, 14.09.2021 

In Vertretung 

 

gez. Klaus Stratenwerth 

Allg. Vertreter des Bürgermeisters 
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